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DER OBERBÜRGERMEISTER 
Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle 
Angelegenheiten 

 
 
 

 
 
 
 
 
Betrifft 
 

Entsendung eines Mitglieds des Integrationsrates als Stellvertreter/in in den Hauptausschuss des 
Landesintegrationsrates Nordrhein-Westfalen 
 

 
 
Beratungsfolge 
 

 

21.10.2015 Integrationsrat Entscheidung 

 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 

 
1. Der Integrationsrat entsendet folgendes Mitglied als Stellvertreter/in den Hauptausschuss des 
Landesintegrationsrates Nordrhein-Westfalen:  
 

Vertreter im 
Hauptausschuss des 

Landesintegrationsrates 
NRW 

 
Stellvertreter/-in 

 
Ahmet Akif Cetinkaya 
 

 

Abul Amir Sleiman 
 
Shafiq Hasan 
 

 
II. Kosten/Folgekosten 

 
Mit dieser Entscheidung sind Kosten verbunden, die durch die Fahrten der Delegierten zu den 
Hauptausschusssitzungen (bis zu  dreimal jährlich) entstehen. Die Kosten werden aus dem Budget 
des Integrationsrates gedeckt. 
 
 
Begründung: 
 
In der Sitzung am 24.09.2014 wurde Herr Abdul Amir Sleiman als stellvertretender Delegierter in 
den Hauptausschuss des Landesintegrationsrates NRW entsandt. Herr Abdul Amir Sleiman hat 
sein Mandat per E-Mail vom 29.09.2015 niedergelegt. Aus diesem Grund ist über eine Nachbeset-
zung zu entscheiden. 
    

 

Vorlagen-Nr.: 

  
V/0804/2015 

Auskunft erteilt: 

Frau Rischer 
Ruf: 

492-7056 

E-Mail: 

Rischer@stadt-muenster.de  
Datum: 

14.10.2015 

Öffentliche Beschlussvorlage 
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Hinweis:  
 
Gemäß § 12 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz) ist bei der Besetzung von Kommissionen, Beiräten, Ver-
waltungs- und Aufsichtsräten sowie sonstigen Gremien auf eine geschlechtsparitätische Beset-
zung zu achten.      
 
 
 
 
 
I.V. 
 
gez. 
Cornelia Wilkens 
Stadträtin 
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